
LADBROKE RACING / KOMMISSION 

URTEIL DES GERICHTS (Zweite erweiterte Kammer) 
27. Januar 1998 * 

In der Rechtssache T-67/94 

Ladbroke Racing Ltd, Gesellschaft englischen Rechts mit Sitz in London, Prozeß
bevollmächtigte: Jeremy Lever, QC, Barrister Christopher Vajda, zugelassen in 
England und Wales, und Solicitor Stephen Kon, Zustellungsanschrift: Kanzlei der 
Rechtsanwälte Winandy und Err, 60, avenue Gaston Diderich, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Michel Nolin 
und Richard Lyal, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigte, Zustellungs
bevollmächtigter: Carlos Gómez de la Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner, 
Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

Französische Republik, vertreten durch Catherine de Salins, Abteilungsleiterin in 
der Direktion für Rechtsfragen des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, 
und Jean-Marc Belorgey, Chargé de mission in dieser Direktion, als Bevollmäch
tigte, Zustellungsanschrift: Französische Botschaft, 8 B, boulevard Joseph II, 
Luxemburg, 

Streithelferin, 

* Verfahrenssprache: Englisch. 
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hauptsächlich wegen Nichtigerklärung der Entscheidung 93/625/EWG der Kom
mission vom 22. September 1993 betreffend mehrere Beihilfen der französischen 
Regierung zugunsten des Pari mutuel urbain (PMU) und der Renngesellschaften 
(ABl. L 300, S. 15) 

erläßt 

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite erweiterte Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten C. W. Bellamy sowie der Richter B. Vesterdorf, 
C. P. Briet, A. Kalogeropoulos und A. Potocki, 

Kanzler: B. Pastor, Verwaltungsrätin 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 
11. März 1997, 

folgendes 

Urteil 

Sachverhalt und Verfahren 

1 Die Ladbroke Racing Ltd (im folgenden: Klägerin) ist eine Gesellschaft englischen 
Rechts, die von der Ladbroke Group plc kontrolliert wird; diese veranstaltet u. a. 
bei Pferderennen im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern der Europäi
schen Gemeinschaft Wetten und erbringt entsprechende Dienstleistungen. 
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2 Der Pari mutuel urbain (im folgenden: PMU) ist ein wirtschaftlicher Interessen
verband (Groupement d'intérêt économique; im folgenden: GIE), dem die füh
renden Rennvereine Frankreichs angehören (Artikel 21 des Dekrets 83-878 vom 4. 
Oktober 1983 über Pferderennvereine und Totalisatorwetten), und der gegründet 
wurde, um die Rechte dieser Vereine bei der Organisation von Totalisatorwetten für 
Pferderennen außerhalb von Rennplätzen wahrzunehmen. Die Wahrnehmung die
ser Rechte durch den PMU erfolgte anfänglich in Form eines „gemeinsamen Dien
stes" (Dekret vom 11. Juli 1930 zur Ausdehnung der Totalisatorwetten außerhalb 
der Pferderennplätze). Gemäß Artikel 13 des Dekrets 74-954 vom 14. November 
1974 über Pferderennvereine nimmt seit diesem Tag ausschließlich der PMU die 
Rechte der Rennvereine in bezug auf die Totalisatorwetten außerhalb der Renn
plätze wahr. Dieses ausschließliche Recht des PMU wird außerdem dadurch 
geschützt, daß es anderen Personen als dem PMU untersagt ist, Wetten für Pferde
rennen abzuschließen oder entgegenzunehmen (Artikel 8 der interministeriellen 
Verordnung vom 13. September 1985 über den Pari mutuel urbain). Es erstreckt 
sich auf Wetten, die im Ausland für die in Frankreich veranstalteten Rennen entge
gengenommen werden, und auf Wetten, die in Frankreich für im Ausland veranstal
tete Rennen entgegengenommen werden; diese Wetten können ebenfalls nur von 
den zugelassenen Vereinen und/oder dem PMU abgeschlossen werden (Artikel 15 
Absatz 3 des Gesetzes 64-1279 vom 23. Dezember 1964 mit dem Finanzgesetz für 
1965 und Artikel 21 des Dekrets 83-878). 

3 Am 7. April 1989 reichten sieben Unternehmen der Ladbroke-Gruppe, darunter die 
Klägerin, bei der Kommission eine Beschwerde gegen mehrere Beihilfen ein, die die 
französische Regierung dem PMU gewährt habe und die mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar seien. 

4 Die Klägerin beanstandete in ihrer Beschwerde folgende Beihilfen: 

1. Zahlungserleichterungen, die es dem PMU gestatteten, die Zahlung bestimm
ter, auf Pferderennwetten erhobener Gebühren an den französischen Staat zu 
verschieben; 
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2. den Verzicht auf Wettentnahmen in Höhe von 180 Millionen FF, um dem PMU 
zu helfen, sein Defizit einzudämmen, und zwar unter der Voraussetzung, daß 
dieser einen Sanierungsplan aufstellt; 

3. die Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Mehrwertsteuer-
Vorsteuerabzugs; 

4. die Verwendung der von den Wettern nicht beanspruchten Gewinne zur 
Finanzierung von Entlassungsentschädigungen; 

5. die Freistellung des PMU vom Arbeitgeberbeitrag zum Wohnungsbau; 

6. den Verzicht auf die sich aus der Abrundung der Wettgewinne auf das untere 
Zehntel ergebenden Beträge in der Zeit von 1982 bis 1985; 

7. die Befreiung der Rennvereine von der Zahlung der Körperschaftsteuer, die 
1989 eine Beihilfe von ca. 546 Millionen FF dargestellt habe; 

8. die Befreiung der Renn vereine von der Zahlung der Einkommensteuer, die von 
der Körperschaftsteuer nicht unterliegenden Vereinen zu zahlen sei. 
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5 Mit Schreiben vom 11. Januar 1991 teilte die Kommission den französischen 
Behörden mit, daß sie beschlossen habe, das Verfahren gemäß Artikel 93 Absatz 2 
EWG-Vertrag bezüglich der folgenden sieben Maßnahmen zugunsten des PMU 
einzuleiten (ABl. C 38, S. 3): 

„1. Zahlungserleichterungen in Form der für die Zahlung der staatlichen Abga
ben von den Jahren 1980 und 1981 an eingeräumten Fristen; 

2. Verzicht auf 180 Millionen ffrs bei den Abgaben für 1986; 

3. Befreiung von [dem Aufschub des Mehrwertsteuer-Vorsteuerabzugs] um einen 
Monat; 

4. Verwendung der nicht angeforderten Gewinne zur Zahlung einer zusätzlichen 
Entlassungsentschädigung im Jahr 1985; 

5. Freistellung des PMU [vom Arbeitgeberbeitrag zum Wohnungsbau]; 

6. Verzicht auf die sich aus der Abrundung der Spielgewinne auf das untere 
Zehntel ergebenden Beträge von 1982 bis 1985; 

7. Befreiung von der Körperschaftsteuer." 

6 Mit Schreiben vom 19. März 1991 beantragte die Klägerin bei der Kommission, vor
läufige Maßnahmen zur Aussetzung von vier der sieben Maßnahmen zugunsten des 
PMU zu treffen, und zwar a) der Zahlungserleichterungen, b) der Befreiung vom 
Aufschub des Vorsteuerabzugs um einen Monat, c) der Freistellung vom 
Arbeitgeberbeitrag zum Wohnungsbau. 
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7 Mit der Entscheidung 92/35/EWG vom 11. Juni 1991 forderte die Kommission die 
französische Regierung auf, drei dieser vier Maßnahmen zugunsten des PMU aus
zusetzen, die ihrer Ansicht nach unter Verstoß gegen Artikel 93 Absatz 3 
EG-Vertrag getroffen worden waren und fortbestanden (ABl. 1992, L 14, S. 35; im 
folgenden: vorläufige Entscheidung), nämlich a) die Zahlungserleichterungen, b) die 
Befreiung vom Aufschub des Vorsteuerabzugs um einen Monat und c) die Frei
stellung vom Arbeitgeberbeitrag zum Wohnungsbau. 

8 Mit Schreiben vom 24. Juni 1992 forderte die Klägerin die Kommission auf, 
endgültig zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die französische Regierung die Bei
hilfen, die Gegenstand der vorläufigen Entscheidung gewesen waren, tatsächlich 
ausgesetzt habe. 

9 Da die Kommission dieses Schreiben nicht beantwortete, forderte die Klägerin sie 
mit Schreiben vom 11. August 1992 auf, gemäß Artikel 175 EG-Vertrag zu a) den 
in der Beschwerde beanstandeten Beihilfen, die nicht Gegenstand der vorläufigen 
Entscheidung gewesen seien, b) zu den Maßnahmen, die die Kommission zur 
Durchführung ihrer vorläufigen Entscheidung getroffen habe, und c) zum Stand des 
Verfahrens bezüglich der Beihilfen, die Gegenstand der vorläufigen Entscheidung 
gewesen seien, Stellung zu nehmen. 

10 Mit Schreiben vom 12. Oktober 1992 antwortete die Kommission auf das Auf-
forderungsschreiben vom 11. August 1992. Darin verwies die Kommission auf die 
Maßnahmen, die die französischen Behörden getroffen hätten, um der vorläufigen 
Entscheidung nachzukommen, und führte aus, daß sie die Vereinbarkeit der ande
ren, in der Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens erwähnten Beihilfen 
mit dem Gemeinsamen Markt im Rahmen der abschließenden Entscheidung gemäß 
Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag beurteilen werde. 

1 1 Mit Schreiben vom 5. November 1992 antwortete die Klägerin auf das Schreiben 
der Kommission vom 12. Oktober 1992 und führte aus, daß die Kommission, wie 
aus ihrem eigenen Schreiben hervorgehe, 15 Monate nach Erlaß der vorläufigen 
Entscheidung noch nicht wisse, ob die französische Regierung die Zahlungs
erleichterungen und die Befreiung vom Aufschub des Vorsteuerabzugs um einen 
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Monat tatsächlich ausgesetzt habe, und daß die Befreiung der Rennvereine vom Bei
trag zum Wohnungsbau noch immer in Kraft sei, was einen offenkundigen Verstoß 
gegen die vorläufige Entscheidung darstelle. Die Klägerin forderte die Kommission 
somit nochmals gemäß Artikel 175 EG-Vertrag auf, a) zu bestätigen, daß die ersten 
beiden Beihilfen, nämlich die Zahlungserleichterungen und die Befreiung vom Auf
schub des Vorsteuerabzugs um einen Monat, ausgesetzt worden seien, b) die Aus
setzung der dritten Beihilfe, nämlich der Freistellung vom Arbeitgeberbeitrag zum 
Wohnungsbau, zu erreichen, c) das eingeleitete Verfahren binnen zwei Monaten 
nach Eingang dieses Schreibens abzuschließen, d) die sieben dem PMU gewährten 
Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären und e) anzu
ordnen, daß diese Beihilfen zuzüglich marktüblicher Zinsen zurückzuzahlen seien. 

12 Da die Klägerin auf dieses Aufforderungsschreiben keine Antwort erhielt, erhob sie 
am 5. März 1993 gemäß Artikel 175 EG-Vertrag Untätigkeitsklage gegen die Kom
mission, die unter der Nummer T-467/93 in das Register des Gerichts eingetragen 
wurde. 

13 Am 22. September 1993 erließ die Kommission die Entscheidung 93/625/EWG 
betreffend mehrere Beihilfen der französichen Regierung zugunsten des Pari mutuel 
urbain (PMU) und der Renngesellschaften (ABl. L 300, S. 15; im folgenden auch 
angefochtene Entscheidung) und schloß damit das gegen Frankreich eingeleitete 
Verfahren ab. 

1 4 Mit Schreiben vom 13. und 20. Dezember 1993 teilte die Klägerin dem Gericht mit, 
daß ihre Klage nach Erlaß der Entscheidung 93/625 gegenstandslos geworden sei 
und daß sie diese zurücknehme. 

15 Durch Beschluß des Präsidenten der Zweiten Kammer des Gerichts vom 2. Mai 
1994 wurde die Rechtssache T-467/93 im Register des Gerichts gestrichen. 
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Die angefochtene Entscheidung 

1 6 In der angefochtenen Entscheidung unterschied die Kommission zwischen zwei 
Kategorien von Beträgen, die bei Pferderennwetten einbehalten werden, nämlich 
zwischen „Abgaben" oder „öffentlichen Abgaben", also Beträgen, die in den allge
meinen Staatshaushalt fließen, einerseits und „nichtöffentlichen Entnahmen", also 
den nicht an die Wetter ausgezahlten Beträgen, andererseits. Der angefochtenen 
Entscheidung zufolge behält der PMU von 100 FF eingenommenen Wetten etwa 
30 FF ein und zahlt 70 FF an die Wetter aus. Von den einbehaltenen 30 FF deckt er 
mit ca. 5,5 FF seine laufenden Ausgaben, ca. 18 FF gehen an die staatlichen 
Behörden und die Stadt Paris und der Rest wird an die Rennvereine abgeführt. 

17 Die Kommission führte ferner aus, daß die Märkte für Glücksspiele zwar seit jeher 
national abgeschottet seien, daß Wetten über Pferderennen auf nationalen Rennbah
nen jedoch international organisiert seien, und daß der PMU noch im Januar 1989 
mit der Gründung des Pari mutuel international (PMI) klar seine Absicht bekun
det habe, seine Tätigkeiten auf Märkte außerhalb Frankreichs auszudehnen, indem 
er in Deutschland und Belgien Vereinbarungen geschlossen habe und so mit 
anderen Wettveranstaltern und speziell mit der Klägerin in Wettbewerb getreten sei 
(Teil III der angefochtenen Entscheidung). 

18 Sie vertrat die Auffassung, daß drei der sieben von der französischen Regierung 
zugunsten des PMU getroffenen Maßnahmen, auf die sich das gemäß Artikel 93 
Absatz 2 EG-Vertrag eingeleitete Verfahren erstreckt hatte, staatliche Beihilfen im 
Sinne von Artikel 92 Absatz 1 des Vertrages darstellten. 

19 So habe der von 1982 bis 1985 praktizierte teilweise Verzicht auf die Abführung der 
sich aus der Abrundung der Spielgewinne auf das untere Zehntel ergebenden 
Beträge (315 Millionen FF), die nach dem Haushaltsgesetz vom 17. Dezember 1966 
seit 1967 in den allgemeinen Haushalt des Staates geflossen seien, eine Beihilfe dar
gestellt, weil es sich um eine „zeitlich begrenzte Maßnahme zur Lösung eines 
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punktuellen Problems", nämlich der Umstellung des PMU auf EDV-Betrieb, 
gehandelt habe, mit der seine Marktstellung habe gefestigt werden sollen (Teile IV 
und V, Nummer 2). 

20 Auch die Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Vorsteuerabzugs stelle eine 
Zahlungserleichterung dar, die einer staatlichen Beihilfe gleichzustellen sei, die 
jedoch seit 1989 durch eine bei der Staatskasse ständig hinterlegte Kautionssumme 
kompensiert worden sei, bis diese am 1. Juli 1993 abgeschafft worden sei (Teile IV 
und V, Nummer 6). 

21 Schließlich habe zwar ein Urteil des Staatsrates aus dem Jahre 1962 den land
wirtschaftlichen Charakter der Tätigkeiten der Rennvereine und damit ihre Frei
stellung vom Beitrag zum Wohnungsbau bestätigt; gleichwohl sei die Tätigkeit des 
PMU selbst, nämlich Organisation und Abwicklung von Wetten, aber offenkundig 
keine landwirtschaftliche Tätigkeit, so daß die betreffende Freistellung, da sie durch 
die Rechtsstellung des PMU nicht gerechtfertigt sei, eine staatliche Beihilfe dar
stelle (Teile IV und V, Nummer 7). 

22 Dennoch war die Kommission der Ansicht, daß die fraglichen drei Maßnahmen 
gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag freigestellt werden könnten. 

23 Bezüglich der Beihilfe in Form eines Verzichts auf die Abführung der sich der aus 
der Abrundung der Spielgewinne auf das untere Zehntel ergebenden Beträge ver
trat die Kommission die Auffassung, daß trotz ihrer hohen Intensität (nahezu 29 % 
der gesamten Kosten der Umstellung auf EDV-Betrieb) „die zwischen 1982 und 
1985 für die Umstellung des PMU auf EDV-Betrieb gewährten Beihilfen in Anbe
tracht des Standes der Entwicklung des Wettbewerbs und des Handels vor der 
Gründung des PMI im Januar 1989 unter Berücksichtigung der mittelbaren und 
unmittelbaren Auswirkungen dieser Beihilfen auf die Entwicklung des Wirtschafts
zweigs in allen seinen wirtschaftlichen Komponenten einschließlich der Pferde
zucht keine dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden störenden Auswirkun
gen auf dem Markt gehabt" hätten (Teil VII, Nummer 1). 
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24 Auch die Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Vorsteuerabzugs sei aus den
selben Gründen wie die vorgenannte Beihilfe bis Januar 1989 als mit dem Gemein
samen Markt vereinbar anzusehen. In der Zeit nach 1989 seien die wettbewerbs
schädigenden Auswirkungen der betreffenden Beihilfe in vollem Umfang durch 
eine bei der Staatskasse hinterlegte ständige Kaution ausgeglichen worden. 

25 Die Beihilfe, die sich aus der Freistellung vom Wohnungsbaubeitrag ergebe, falle 
ebenso wie die aus der Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Vorsteuerab
zugs bestehende Beihilfe bis 1989 unter die Ausnahme des Artikels 92 Absatz 3 
Buchstabe c, müsse jedoch ab 1989 für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar 
erklärt werden (Teil VII, Nummer 3). 

26 Zur Rückforderung dieser seit 1989 gewährten Beihilfe vertrat die Kommission 
jedoch die Auffassung, daß zwar „eine Rückzahlung der Beihilfe ab diesem Zeit
punkt mit Rücksicht auf den Standpunkt der französischen Behörden, wonach der 
Abzug des fraglichen Beitrags angesichts des unter Teil IV Nummer 7 erwähnten 
Urteils des Staatsrates nicht möglich war, nicht verlangt" werden sollte (vgl. oben, 
Randnr. 21), daß dieses Argument aber „nach dem 11. Januar 1991, als den 
französischen Behörden die Einleitung des Verfahrens mitgeteilt wurde, ... nicht 
mehr greifen" könne. Die Kommission führte ferner aus, daß sie nicht in der Lage 
sei, den einzuziehenden Beihilfeanteil selbst zu bestimmen, und daß sie die 
französische Regierung aufgefordert habe, den wiedereinzuziehenden Beihilfe
betrag selbst zu ermitteln und ihr mitzuteilen (Teil VIII). 

27 Bei den anderen vier Maßnahmen hielt die Kommission die Voraussetzungen für 
eine Anwendung des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag für nicht erfüllt. 

28 Bezüglich der Beträge der nicht beanspruchten Gewinne vertrat die Kommission 
die Ansicht, daß sie von jeher als normale Einnahmen gegolten hätten und mithin 
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zu den nichtöffentlichen Entnahmen gehörten. Ihre Verwendung zur Deckung ins
besondere von Sozialausgaben sowie von Kontroll-, Überwachungs- und Betriebs
aufwendungen, von Anreizen für die Pferdezucht und von Investitionen in Zusam
menhang mit der Veranstaltung von Pferderennen und der Toto-Wetten könne 
folglich nicht als staatliche Beihilfe angesehen werden, da das Kriterium der Gewäh
rung aus staatlichen Mitteln nicht erfüllt sei (Teile IV und V, Nummer 1). 

29 Zur veränderten Verteilung der öffentlichen Abgaben (vgl. oben, Randnr. 16) führte 
die Kommission aus, daß die Steuerregelungen für Pferderennen in die Zuständig
keit der Mitgliedstaaten fielen und daß Anpassungen der Steuersätze nach oben 
oder un ten keine staatlichen Beihilfen darstellten, solange diese einheitlich auf alle 
betroffenen Unternehmen anwendbar seien. Eine staatliche Beihilfe könne nur dann 
vorliegen, wenn eine spürbare Senkung des Steuersatzes dazu führen würde, die 
finanzielle Lage eines Unternehmens in Monopolstellung zu stärken. Dies sei vor
liegend nicht der Fall, da es sich bei der Herabsetzung der öffentlichen Abgaben auf 
Wetten im Jahre 1984 um eine begrenzte Senkung (etwa 1,6 %) gehandelt habe, die 
in der Folgezeit beibehalten worden sei und nicht die Finanzierung einer 
punktuellen Maßnahme bezweckt habe. Die französischen Behörden hätten 
bezweckt, die Finanzmittel der Empfänger der nichtöffentlichen Entnahmen nach
haltig zu erhöhen. Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Begünstigten der 
fraglichen Maßnahme sei diese keine staatliche Beihilfe gewesen, sondern eine 
„Reform in Form einer durch die Eigenart und die Anlage des Systems begründeten 
,Steueranpassung"' (Teile IV und V, Nummer 3). 

30 Bezüglich der Befreiung von der Körperschaftsteuer war die Kommission der 
Ansicht, daß, da der PMU „aufgrund seiner Rechtsstellung als [GIE] ... nicht der 
Körperschaftsteuer [unterliegt]", in einer solchen Befreiung „eine Folge der 
normalen Anwendung der allgemeinen Steuerregelung zu erblicken" sei (Teil V, 
Nummer 4). 

31 Zu den dem PMU vom Haushaltsminister mit Entscheidungen vom 24. April 1980 
und vom 19. Februar 1982 in Form eines Zahlungsaufschubs für die Zahlung der 
öffentlichen Abgaben bewilligten Zahlungserleichterungen, die eine Zahlungsfrist 
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von fast zwei Monaten darstellten, vertrat die Kommission die Auffassung, daß 
diese Erleichterungen eine kontinuierliche Zunahme des Teils der nichtöffentlichen 
Entnahmen seit 1981 bewirkt hätten und es sich mithin „weder um einen zeitweili
gen Verzicht der staatlichen Behörden auf Finanzeinnahmen noch um eine 
punktuelle Maßnahme" gehandelt habe, so daß sie ebenso zu bewerten seien wie die 
vorgenannte Maßnahme hinsichtlich der Verteilung der Abgaben (vgl. oben, 
Randnr. 29) (Teile IV und V, Nummer 5). 

32 Die Klägerin hat mit Klageschrift, die am 4. Februar 1994 bei der Kanzlei des 
Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben. 

33 Mit Schriftsatz, der am 22. Juni 1994 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, 
hat die Französische Republik beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der 
Anträge der Kommission zugelassen zu werden. 

34 Diesem Streithilfeantrag ist mit Beschluß des Präsidenten der Zweiten Kammer des 
Gerichts vom 30. August 1994 stattgegeben worden; die Streithelferin hat am 
21. Dezember 1994 ihren Streithilfeschriftsatz eingereicht, zu dem die Klägerin am 
31. März 1995 Stellung genommen hat. 

35 Das Gericht (Zweite erweiterte Kammer) hat auf Bericht des Berichterstatters die 
mündliche Verhandlung eröffnet und im Rahmen prozeßleitender Maßnahmen die 
Beklagte aufgefordert, eine Reihe von Unterlagen und Schriftstücken aus ihrem 
Schriftverkehr mit den französischen Behörden über die dem PMU gewährten Bei
hilfen vorzulegen. 

36 Die Parteien haben in der öffentlichen Sitzung vom 11. März 1997 mündlich ver
handelt und die mündlichen Fragen des Gerichts beantwortet. 
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Anträge der Parteien 

37 Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung 93/625 für nichtig zu erklären, soweit die Kommission darin 
feststellt, 

1. daß folgende Maßnahmen nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 92 
Absatz 1 EG-Vertrag fallen: 

a) Zahlungserleichterungen, die es dem PMU erlauben, die Zahlung 
bestimmter Wettabgaben an den Staat zu verschieben; 

b) die Befreiung von der Körperschaftsteuer; 

c) die Befreiung von der Einkommensteuer; 

d) der Verzicht auf 180 Millionen FF an Wettabgaben im Jahr 1986; 

e) das Recht des PMU, nicht beanspruchte Gewinne zu behalten; 
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f) die Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Vorsteuerabzugs seit 
1. Januar 1989; 

2. daß folgende Maßnahmen gemäß Artikel 92 EG-Vertrag mit dem Gemein
samen Markt vereinbar sind: 

a) die sich auf 315 Millionen FF belaufende Abrundung der Spielgewinne 
auf das untere Zehntel in der Zeit von 1982 bis 1985; 

b) die Befreiung vom einmonatigen Aufschub des Vorsteuerabzugs vor dem 
1. Januar 1989; 

c) die Freistellung vom Wohnungsbaubeitrag der Arbeitgeber vor dem 1. 
Januar 1989; 

3. a) daß die dem PMU gewährte Beihilfe in Form der Freistellung vom 
Wohnungsbaubeitrag der Arbeitgeber für die Zeit vor dem 11. Januar 
1991 nicht zurückzuzahlen ist; 

b) daß die Kommission nicht verpflichtet ist, selbst den auf die Freistellung 
vom Wohnungsbaubeitrag der Arbeitgeber entfallenden Beihilfebetrag 
zu bestimmen, dessen Rückzahlung vom 11. Januar an sie angeordnet 
hat; 
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— der Kommission aufzugeben, 

1. binnen eines Monats nach dem Urteil des Gerichts 

a) den Betrag der Beihilfe zu berechnen, die dem PMU in Form der Frei
stellung vom Wohnungsbaubeitrag der Arbeitgeber für die Zeit nach dem 
11. Januar 1991 gewährt worden ist, wobei diese Beihilfe gleich dem 
Betrag ist, auf den der französische Staat durch diese Freistellung des 
PMU in dieser Zeit verzichtet hat; 

b) den Zinsbetrag daraus zu berechnen, wobei die Berechnung gemäß Arti
kel 3 der Entscheidung 93/625 zu erfolgen hat; 

2. binnen eines weiteren Monats die Rückzahlung aller nach Punkt 1 Buchsta
ben a und b geschuldeten und vom PMU noch nicht an den französischen 
Staat zurückgezahlten Beträge (sowie die Zahlung von Zinsen auf diese 
Beträge) zu verlangen; 

3. unverzüglich die Rückzahlung aller Beträge, auf die der französische Staat 
durch die Freistellung des PMU vom Wohnungsbaubeitrag der Arbeitgeber 
in der Zeit vom 1. Januar 1989 bis 11. Januar 1991 verzichtet hat, sowie die 
Zahlung von gemäß Artikel 3 der Entscheidung 93/625 berechneten Zinsen 
auf diese Beträge zu verlangen; 
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4. unbeschadet des vorgenannten Punkts 3 unverzüglich die am 7. April 1989 
eingereichte Beschwerde unter Berücksichtigung des Urteils des Gerichts 
erneut zu prüfen und diese erneute Prüfung binnen 6 Monaten nach 
Verkündung dieses Urteils abzuschließen; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

38 Die Kommission beantragt, 

— die Klage abzuweisen; 

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

39 Die Streithelferin beantragt, 

— die Klage abzuweisen. 

Rechtslage 

40 Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Klagegründe, nämlich eine fehlerhafte 
Anwendung von Artikel 92 Absatz 1 bzw. von Artikel 92 Absatz 3 
Buchstabe c EG-Vertrag, eine Verletzung der der Kommission bei der Anordnung 
der Rückforderung einer staatlichen Beihilfe obliegenden Pflichten und eine Verlet
zung des Artikels 190 EG-Vertrag. 
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Zur fehlerhaften Anwendung von Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag 

41 Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Kommission Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag 
insoweit fehlerhaft angewandt habe, als sie davon ausgegangen sei, daß vier der sie
ben streitigen staatlichen Maßnahmen keine staatlichen Beihilfen gewesen seien, 
und daß die Maßnahme in Form einer Befreiung vom einmonatigen Aufschub des 
Vorsteuerabzugs seit 1989 keine staatliche Beihilfe mehr darstelle, da ihre Auswir
kungen durch eine bei der Staatskasse ständig hinterlegte Kautionssumme 
kompensiert würden. 

Zur veränderten Verteilung der Abgaben und zum darauffolgenden Verzicht auf 
Abgaben in Höhe von 180 Millionen FF ab 1985 

— Parteivorbringen 

42 Die Klägerin trägt vor, daß — wie sich aus den im Rahmen ihrer Beschwerde vor
gelegten Beweisen ergebe — der durch die Dekrete vom 23. Januar 1985 und vom 
12. März 1986 erfolgte Verzicht auf einen Teil der staatlichen Abgaben im Wert von 
schätzungsweise 180 Millionen FF unmittelbar mit dem Sanierungsplan des PMU 
zusammenhänge und ein großer Teil dieser Summe der Finanzierung von Massen
entlassungen beim PMU gedient habe. Nach einer Mitteilung der Presseagentur 
AFP habe der Staatssekretär im französischen Haushaltsministerium den 
Sanierungsplan des PMU zur maßgeblichen Zeit befürwortet und erklärt, daß „der 
Staat eine Beihilfe von 180 Millionen FF beisteuert, die sich daraus ergibt, daß er 
zugunsten der Rennvereine auf einen Teil der ihm zustehenden Abgabe auf die 
Wetteinsätze verzichtet". 

43 Daß die gesetzliche Änderung der Verteilung der Abgaben in der Folgezeit beibe
halten worden sei, ändere nichts daran, daß sie unauflöslich mit dem Sanierungs
plan des PMU zusammenhänge. Ein Mitgliedstaat könne sich der Anwendung der 
Bestimmungen über staatliche Beihilfen nicht dadurch entziehen, daß er das, was 
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anfänglich nur eine vorübergehende Beihilfe gewesen sei, auf Dauer beibehalte. 
Jedenfalls stelle das gesamte Abgabensystem ein System staatlicher Beihilfen dar, so 
daß jede Änderung dieses Systems zugunsten des PMU ebenfalls eine staatliche Bei
hilfe darstelle. 

44 Gegen die Auffassung der Kommission, daß ein Mitgliedstaat berechtigt sei, bei 
Unternehmen, die einer besonders hohen Besteuerung unterlägen, zu deren Sanie
rung beizutragen, spreche das Urteil vom 2. Juli 1974 in der Rechtssache 173/73 
(Italien/Kommission, Slg. 1974, 709), in dem der Gerichtshof das Vorbringen, daß 
eine Senkung der Steuerlast, mit der ein solches Ziel verfolgt werde, nicht unter das 
Verbot des Artikels 92 EWG-Vertrag falle, zurückgewiesen habe. Außerdem unter
liege der PMU keiner höheren Besteuerung als andere wirtschaftliche Tätigkeiten; 
zudem sei dieses Vorbringen, das die Kommission in ihrer Klagebeantwortung 
anführe, in der angefochtenen Entscheidung nicht enthalten gewesen. 

45 Die Kommission ist der Ansicht, daß die Verringerung des an den französichen 
Staat abzuführenden Anteils an den Wetteinnahmen seit 1985 eine dauernde 
Änderung der Steuerregelung darstelle und folglich nicht als staatliche Beihilfe zu 
betrachten sei. 

46 Zunächst hänge die Änderung der Abgabenregelung nicht unmittelbar mit dem 
Sanierungsplan des PMU zusammen. Selbst ein solcher Zusammenhang würde aber 
nicht bedeuten, daß die betreffende Maßnahme eine staatliche Beihilfe darstelle, da 
der Staat bei Unternehmen, die wie der PMU einer besonders hohen Besteuerung 
unterlägen, berechtigt sei, zur Sanierung dieser Unternehmen beizutragen, um seine 
eigenen Einnahmen für die Zukunft zu sichern, da die Staatskasse aus jeder Verbes
serung der Effizienz des PMU erheblichen Nutzen ziehe. 

47 Schließlich sei die fragliche Maßnahme, wie sich aus der von der Klägerin zitierten 
Erklärung des Staatssekretärs im Haushaltsministerium (vgl. oben, Randnr. 42) 
ergebe, „zugunsten der Rennvereine" und nicht zugunsten des PMU erlassen 
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worden. Da sich das Verfahren gemäß Artikel 92 Absatz 3 EG-Vertrag nur auf den 
PMU und nicht auf die Rennvereine bezogen habe, habe die Kommission nicht 
über eine den Rennvereinen gewährte Beihilfe entscheiden können. 

48 Außerdem seien jedenfalls die wesentlichen Voraussetzungen für eine 
Qualifizierung einer Maßnahme als mit dem EG-Vertrag unvereinbare und rechts
widrige staatliche Beihilfe im Fall der Rennvereine nicht erfüllt, da sie mit der Klä
gerin nicht in einem Wettbewerbsverhältnis stünden. 

49 Schließlich hat die Kommission in der mündlichen Verhandlung unter Berufung auf 
das Urteil des Gerichts vom 27. Februar 1997 in der Rechtssache T-106/95 (FFSA 
u. a./Kommission, Slg. 1997, II-229) die Auffassung vertreten, daß ihr bei der Ent
scheidung über die Wahl der geeignetsten Methode für die Feststellung, daß dem 
freien Wettbewerb unterliegende Tätigkeiten nicht subventioniert würden, ein 
gewisser Spielraum zuzuerkennen sei; ihre Entscheidung könne in diesem Rahmen 
nur im Fall eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers fehlerhaft sein. 

50 Die Streithelferin schließt sich der Auffassung der Kommission an und verweist im 
übrigen auf ihre Ausführungen zu den Zahlungserleichterungen (vgl. unten, 
Randnrn. 72 und 73). 

— Würdigung durch das Gericht 

51 Die angefochtene Entscheidung geht davon aus, daß die in den Jahren 1985 und 
1986 veränderte Verteilung der Abgaben keine staatliche Beihilfe, sondern eine 
„Reform in Form einer durch die Eigenart und die Anlage des Systems begründeten 
,Steueranpassung'" dargestellt habe, da die drei Kriterien, anhand deren die 
Kommission die Vereinbarkeit mit Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag beurteilt hatte, 
nicht erfüllt gewesen seien. In der angefochtenen Entscheidung heißt es nämlich, 
daß die fragliche Maßnahme a) nur eine begrenzte Senkung (um etwa 1,6 %) des 
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Abgabensatzes darstelle, mit der nicht die finanzielle Lage eines Unternehmens in 
Monopolstellung gestärkt worden sei, b) auf Dauer angelegt gewesen sei und 
c) nicht bezweckt habe, eine punktuelle Maßnahme zu finanzieren, sondern „die 
Finanzmittel der Empfänger der nichtöffentlichen Entnahmen ... zu erhöhen" 
(Teil V Nummer 3 der angefochtenen Entscheidung). 

52 Es geht also um die Frage, in welchem Umfang der Gemeinschaftsrichter die Krite
rien nachprüfen darf, anhand derer die Kommission beurteilt, ob die streitige 
steuerliche Maßnahme in den Anwendungsbereich von Artikel 92 Absatz 1 
EG-Vertrag fällt. Diese Bestimmung, die jede staatliche Maßnahme für mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt, die bestimmten Unternehmen Vorteile 
gleich welcher Art verschafft, die den Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, unterscheidet nicht nach den Gründen oder 
Zielen der staatlichen Maßnahmen, sondern beschreibt diese nach ihren Wirkungen 
(vgl. Urteil des Gerichtshofes vom 26. September 1996 in der Rechtssache 
C-241/94, Frankreich/Kommission, Slg. 1996, I-4551, Randnrn. 19 und 20). Dar
aus folgt, daß der Beihilfebegriff ein objektiver Begriff ist, der sich nur danach 
bestimmt, ob eine staatliche Maßnahme einem oder bestimmten Unternehmen 
einen Vorteil verschafft oder nicht. Daher ist es im Rahmen der Qualifizierung einer 
Maßnahme als staatliche Beihilfe, die nach dem EG-Vertrag sowohl der Kommis
sion als auch den nationalen Gerichten obliegt, grundsätzlich nicht gerechtfertigt, 
der Kommission einen weiten Spielraum einzuräumen, wenn keine besonderen 
Umstände vorliegen, die insbesondere mit der komplexen Natur der betreffenden 
staatlichen Maßnahme zusammenhängen (Urteile des Gerichtshofes vom 
29. Februar 1996 in der Rechtssache C-56/93, Belgien/Kommission, Slg. 1996, 
I-723, Randnrn. 10 und 11, und des Gerichts vom 12. Dezember 1996 in der Rechts
sache T-358/94, Air France/Kommission, Slg. 1996, II-2109, Randnr. 71). Ob die 
Gründe und Ziele staatlicher Maßnahmen erheblich sind, ist nämlich nur im Rah
men der Prüfung nach Artikel 92 Absatz 3 EG-Vertrag zu beurteilen, ob diese Maß
nahmen gegebenenfalls mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Nur bei der 
Durchführung dieser Bestimmung, die eine Berücksichtigung komplexer Wertun
gen wirtschaftlicher, sozialer, regionaler oder sektorieller Art durch die Kommis
sion einschließt, verfügt diese aber über ein weites Ermessen (Urteile des Gerichts
hofes vom 14. Januar 1997 in der Rechtssache C-169/95, Spanien/Kommission, Slg. 
1997, I-135, Randnr. 18, und vom 15. Mai 1997 in der Rechtssache C-355/95 P, 
TWD/Kommission, Slg. 1997,I-2549, Randnr. 26). 

53 Dem steht das Urteil FFSA u. a./Kommission, auf das sich die Kommission beruft, 
nicht entgegen. In diesem Urteil hat das Gericht der Kommission hinsichtlich der 
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Beantwortung der Frage, ob eine staatliche Maßnahme, die die Voraussetzungen für 
die Anwendung von Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllt (Randnrn. 167 und 168 
des Urteils), dennoch unter die Ausnahmebestimmung des Artikels 90 Absatz 2 
EG-Vertrag fallen kann, ein weites Ermessen zuerkannt (Randnrn. 170 bis 187 des 
Urteils). Anders als in jenem Urteil geht es in der vorliegenden Rechtssache nicht 
um die Beurteilung einer staatlichen Maßnahme anhand von Artikel 90 Absatz 2 
EG-Vertrag. 

54 Weiter fallen das Steuerrecht und die Einführung von Steuerregelungen zwar in die 
Zuständigkei t der nationalen Behörden, wie die Kommiss ion in der angefochtenen 
Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, doch kann sich die Ausübung einer solchen 
Zuständigkeit unter Umständen als mit Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag unverein
bar erweisen (Urteil des Gerichtshofes vom 25. Juni 1970 in der Rechtssache 47/69, 
Frankreich/Kommission, Slg. 1970, 487). 

55 Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist somit zu prüfen, ob sich die Kommis
sion rechtens auf die drei genannten Kriterien (vgl. Randnr. 51) stützen und zu dem 
Ergebnis kommen durfte, daß die streitige steuerliche Maßnahme keine staatliche 
Beihilfe im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag, sondern eine „Reform in 
Gestalt einer durch die Eigenart und den Aufbau des Systems begründeten Steuer
anpassung" darstellte. 

56 Was zunächst das Kriterium der Dauerhaftigkeit der betreffenden Maßnahme 
angeht, so unterscheidet Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag nicht zwischen dauerhaf
ten und vorübergehenden staatlichen Maßnahmen. Zudem wäre ein solches Krite
rium in diesem Bereich kaum anzuwenden, wie die Streithelferin in der mündlichen 
Verhandlung zu Recht ausgeführt hat; da Steuersätze von den nationalen Behörden 
häufig geändert werden, ist nicht leicht festzustellen, ob eine Maßnahme, die 
zunächst als dauerhaft galt, nicht wegen einer erneuten Anpassung dieser Sätze als 
vorübergehend und damit nach Ansicht der Kommission wegen ihrer zeitlich 
begrenzten Dauer als staatliche Beihilfe anzusehen wäre. Umgekehrt könnte eine 
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Maßnahme, die zunächst als vorübergehende einzustufen war, so daß nach Ansicht 
der Kommission Artikel 92 Absatz 1 anwendbar wäre, später in eine dauerhafte 
Maßnahme umgewandelt werden mit der Folge, daß man es jedenfalls nach Ansicht 
der Kommission nicht mehr mit einer Beihilfe zu tun hätte. Somit würde das von 
der Kommission vorgeschlagene Kriterium der Dauerhaftigkeit einer staatlichen 
Maßnahme zu Unklarheiten bei der Anwendung des Artikels 92 EG-Vertrag füh
ren, die mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit nicht mehr vereinbar wären. 

57 Als zweites Kriterium wird angeführt, daß die betreffende Maßnahme nicht 
bezweckt habe, eine punktuelle Maßnahme zu finanzieren. Wie bereits ausgeführt, 
unterscheidet Artikel 92 Absatz 1 jedoch nicht nach den Gründen oder Zielen von 
staatlichen Maßnahmen, sondern beschreibt diese nach ihren Wirkungen (Urteil 
vom 26. September 1996, Frankreich/Kommission, a. a. O., Randnr. 20). Wie sich 
aus der angefochtenen Entscheidung selbst ergibt, zielte aber die betreffende Maß
nahme gerade darauf ab, „die Finanzmittel der Empfänger der nichtöffentlichen 
Entnahmen dauerhaft zu erhöhen". 

58 Selbst wenn ein solches Kriterium herangezogen werden dürfte, um steuerliche 
Maßnahmen, die unter Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag fallen, von solchen zu 
unterscheiden, bei denen dies nicht der Fall ist, widerspricht doch die Feststellung 
der Kommission, daß die Senkung der Abgabensätze keine punktuelle Maßnahme 
finanzieren sollte, der anderen Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, daß 
„ab 1984 die Renngesellschaften Verluste [machten]" und „die französischen 
Behörden deshalb — in Ergänzung eines Sanierungsplans — ... die Verteilung der 
Entnahmen [änderten]" (Teil IV Nummer 3 der angefochtenen Entscheidung). 
Diese Feststellung der Kommission in der angefochtenen Entscheidung muß zudem 
vor dem Hintergrund des Schreibens zur Einleitung des Verfahrens gesehen wer
den, wonach die gesamten, dem PMU gewährten finanziellen Vorteile es diesem 
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ermöglicht hätten, die Kosten der Umstellung auf EDV-Betrieb und der 
Neustrukturierung seiner Geschäfte, die beide für die Organisation seiner 
betrieblichen Aufgaben erforderlich gewesen seien, zu tragen. 

59 Das dritte Kriterium der Kommission geht dahin, die von den französischen 
Behörden beschlossene Senkung des Abgabensatzes sei nur begrenzt gewesen. 
Nach der einschlägigen Rechtsprechung schließt jedoch die verhältnismäßig geringe 
Höhe einer Beihilfe die Anwendung des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag nicht a 
priori aus (Urteile des Gerichtshofes vom 21. März 1990 in der Rechtssache 
C-142/87, Belgien/Kommission, Slg. 1990,I-959, Randnr. 43, und vom 14. Septem
ber 1994 in den Rechtssachen C-278/92, C-279/92 und C-280/92, Spanien/ 
Kommission, Slg. 1994, I-4103, Randnr. 42). Selbst wenn aber die Geringfügigkeit 
der Senkung eines Abgabensatzes in bestimmten Fällen die Nichtanwendung des 
Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag rechtfertigen könnte, so hat die Senkung der 
Abgabensätze im vorliegenden Fall nach der angefochtenen Entscheidung unstreitig 
dazu geführt, „die Einnahmen der durch die nichtöffentlichen Entnahmen 
Begünstigten zu steigern". Auch wenn die Senkung der öffentlichen Abgaben 
bezüglich des Satzes (1,6 %) als „begrenzt" betrachtet werden kann, bedeutet dies 
aber nicht, daß es sich auch in absoluten Zahlen um eine geringfügige Senkung han
delte. Wie sich aus dem Schreiben zur Einleitung des Verfahrens und den Akten 
ergibt (vgl. oben, Randnr. 5), hat der PMU allein im Jahr 1986 180 Millionen FF 
erhalten. Da die betreffende Maßnahme dauerhaft war und der PMU somit jährlich 
über eine solchen Betrag verfügen konnte, läßt sich nicht sagen, daß eine „begrenz
te" Senkung des Abgabensatzes dem PMU nur geringfügige Vorteile verschafft 
habe. Außerdem kann der Betrag von 180 Millionen FF, den der PMU allein im Jahr 
1986 zur Verfügung hatte, auch nach den Ausrichtungen der Beihilfenpolitik der 
Kommission, wie sie in dem von ihr am 20. Mai 1992 verabschiedeten 
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen 
(ABl. C 213, S. 2) dargestellt sind, nicht als geringfügige Beihilfe betrachtet wer
den. Nach dieser Mitteilung, die bei Erlaß der angefochtenen Entscheidung bereits 
Anwendung fand, war der Betrag für eine Beihilfe, bei dessen Unterschreitung Arti
kel 92 Absatz 1 als unanwendbar betrachtet werden konnte, auf 50 000 ECU, ver
teilt auf drei Jahre, begrenzt. Ein Betrag von 180 Millionen FF in einem einzigen 
Jahr, der ungefähr 27 137 000 ECU entspricht, überschreitet diese Schwelle offen
sichtlich. 
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60 Die Kommission bringt weiter vor, aus der von der Klägerin angeführten Erklä
rung des Staatssekretärs im Haushaltsministerium (vgl. oben, Randnr. 42) ergebe 
sich, daß die betreffende Maßnahme nur die Rennvereine und nicht den PMU 
betreffe. Dem widerspricht die angefochtene Entscheidung selbst, die nur die von 
den französischen Behörden zugunsten des PMU getroffenen Maßnahmen betrifft 
(vgl. hierzu das Schreiben zur Einleitung des Verfahrens nach Artikel 93 Absatz 3 
EG-Vertrag sowie Teil V der angefochtenen Entscheidung). Die angefochtene Ent
scheidung enthält nämlich keine Erwägung in der Richtung; Grund für die 
Nichtanwendbarkeit des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag im vorliegenden Fall sei 
es, daß die betreffende Maßnahme nicht dem PMU als unmittelbar von der Einlei
tung des Verfahrens betroffenem Unternehmen, sondern den Rennvereinen gegol
ten habe. 

61 Diesem Vorbringen der Kommission widerspricht aber auch ihre gesamte Argu
mentation insbesondere in der Klagebeantwortung, in der sie geltend macht, die 
Einschätzung der betreffenden Maßnahme sei in der angefochtenen Entscheidung 
mit der Erwägung gerechtfertigt worden, daß „die Tätigkeiten des PMU insbeson
dere durch die Steuerregelung beeinträchtigt worden sind und dem abgeholfen wer
den mußte", und daß diese Maßnahme, die eine „Verbesserung der Effektivität des 
PMU" bewirkt habe, dem Staatshaushalt „eine wesentliche Einnahmesteigerung" 
erlaubt habe. Zwar hat der französische Staat, wie sich aus der erwähnten Erklä
rung ergibt (vgl. oben, Randnr. 42), eine Beihilfe von 180 Millionen FF „zugunsten 
der Rennvereine" beigesteuert; es läßt sich ihr aber auch entnehmen, daß diese „Hil
fe" Gegenstand einer Vereinbarung zwischen dem französischen Staat, den Renn
vereinen und dem PMU war, mit der u. a. den Rennvereinen als Mitgliedern des 
PMU geholfen werden sollte, „einige tausend Entlassungen vor allem beim PMU" 
zu finanzieren. Diesem Vorbringen der Kommission kann daher nicht gefolgt wer
den. 

62 Nach alledem konnten die drei genannten Kriterien, wie sie im vorliegenden Fall 
angewandt wurden, nicht den Schluß rechtfertigen, daß die Senkung des Abgaben
satzes ihrer Natur nach keine Beihilfe im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 
EG-Vertrag, sondern eine Reform in Gestalt einer durch die Eigenart und den Auf
bau des Systems begründeten Steueranpassung war. Folglich ist dieser Teil der 
angefochtenen Entscheidung für nichtig zu erklären. 
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Zu den Zahlungserleichterungen, die es dem PMU gestatteten, die Zahlung 
bestimmter Wettabgaben aufzuschieben 

— Parteivorbringen 

63 Die Klägerin macht geltend, die Abgaben, deren Zahlung aufgeschoben worden sei, 
seien öffentliche Abgaben, was die Kommission übrigens in Teil IV Nummer 5 der 
angefochtenen Entscheidung anerkannt habe. Die Erhebung solcher öffentlichen 
Abgaben durch den Staat und die auch nur teilweise Weitergabe des Aufkommens 
durch diesen stelle nach der einschlägigen Rechtsprechung eine staatliche Beihilfe 
im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag dar. Folglich falle die Entscheidung 
des französischen Staates, PMU den Aufschub der Zahlung der ihm zustehenden 
Abgaben zu gestatten, unter das Verbot dieses Artikels (Urteile des Gerichtshofes 
vom 22. März 1977 in der Rechtssache 78/76, Steinike & Weinlig, Slg. 1977, 595, 
vom 13. Dezember 1983 in der Rechtssache 222/82, Apple and Pear Development 
Council, Slg. 1983, 4083, und vom 30. Januar 1985 in der Rechtssache 290/83, 
Kommission/Frankreich, Slg. 1985, 439). 

64 Die Änderung der Zahlungsbestimmungen für Abgaben an den Staat könne entge
gen dem Vorbringen der Kommission nicht wie eine allgemeine Änderung des 
Abgabensatzes für Pferderennen behandelt werden, weil diese Änderung dem PMU 
und nicht dem Sektor Pferderennen allgemein zugute komme. Daß die „Zahlungs
erleichterungen" auch den Rennvereinen zugute kämen, die Mitglieder des PMU 
seien, ändere nichts daran, daß diesem eine Beihilfe gewährt werde, die nicht allge
mein sei, da lediglich zehn von insgesamt 275 Rennvereinen in Frankreich Mitglie
der des PMU seien und der PMU Wetten nur für weniger als 1 % der Pferderen
nen entgegennehme, die auf Rennbahnen veranstaltet würden, die nicht seinen 
Mitgliedern gehörten. Dies ergebe sich zum einen aus einem Bericht des 
französischen Rechnungshofs von 1987, wonach die Änderung der Zahlungs
bestimmungen für Abgaben an den Staat dem PMU helfen solle, die Kosten der 
Erhöhung der Vermittlungsgebühren an seinen Verkaufsstellen zu decken, und zum 
anderen durch die Stellungnahme des französischen Ministers für Wirtschaft, 
Finanzen und Privatisierung zu diesem Bericht, wonach die Steuerregelung für den 
PMU „vom allgemeinen Recht abweiche". 
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65 Folglich handele es sich um eine vorübergehende Änderung des Abgabensystems 
speziell zugunsten eines bestimmten Unternehmens, so daß die Rechtsprechung, 
der zufolge eine Steuerregelung, die einen bestimmten Sektor — selbst dauerhaft — 
begünstige, eine staatliche Beihilfe sei (Urteile des Gerichtshofes vom 12. Juli 1973 
in der Rechtssache 70/72, Kommission/Deutschland, Slg. 1973, 813, und vom 
24. Februar 1987 in der Rechtssache 310/85, Deufil/Kommission, Slg. 1987, 901), a 
fortiori für Maßnahmen gelte, die nur ein Unternehmen begünstigten. 

66 Das Vorbringen der Kommission, die Änderung des Zahlungssystems für Abgaben 
an den Staat sei durch die Absicht der französischen Behörden gerechtfertigt, das 
System der Zahlung von Abgaben durch den PMU an das der Zahlungen durch das 
Lotto anzupassen (Teil IV Nummer 5 der angefochtenen Entscheidung), gehe fehl, 
weil es zum einen nicht Teil der rechtlichen Würdigung der Kommission in der 
angefochtenen Entscheidung sei und weil diese zum anderen keine Gründe dafür 
angegeben habe, daß die anderslautenden Schlüsse des Rechnungshofs in diesem 
Punkt falsch seien. 

67 Hilfsweise beantragt die Klägerin, diesen Teil der angefochtenen Entscheidung 
wegen fehlender Begründung für nichtig zu erklären. 

68 Nach Auffassung der Kommission ist die von der Klägerin angeführte 
Rechtsprechung, wonach besondere Steuermaßnahmen für einen einzelnen 
Wirtschaftssektor staatliche Beihilfen seien, nicht anwendbar, weil man es im vorlie
genden Fall nicht mit einer normalen Besteuerung zu tun habe, die für alle Unter
nehmen gelte, sondern mit einem Sonderbesteuerungssystem für einen einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer. Die Änderungen eines solchen Systems könnten daher nicht 
auf der gleichen Grundlage gewürdigt werden wie die eines allgemeinen Steuer
systems. Die Auffassung der Klägerin würde dazu führen, daß die französischen 
Behörden nie die Besteuerung der Pferderennwetten ändern könnten, was nicht Ziel 
des Artikels 92 EG-Vertrag sei. 
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69 Generalanwalt Darmon habe zwar in seinen Schluß antragen zum Urteil des 
Gerichtshofes vom 17. März 1993 in den Rechtssachen C-72/91 und C-73/91 
(Sloman Neptun, Slg. 1993,I-887,I-903) den Begriff der „Ausnahme" in dem Sinne 
verwendet, daß eine Maßnahme, die nicht für alle Unternehmen oder nicht für alle 
Wirtschaftssektoren gelte, die Nutzen davon haben könnten, eine Beihilfe darstelle, 
doch könne ein solches Kriterium nicht ohne weiteres für den Sektor Pferderenn
wetten herangezogen werden. Da dieser Sektor nämlich einer höheren als der allge
mein angewandten Besteuerung unterliege, sei das einzige Kriterium für die Ent
scheidung, ob eine Änderung dieses Sonderbesteuerungssystems eine staatliche 
Beihilfe sei oder nicht, die Feststellung, ob es sich um eine dauerhafte oder um eine 
vorübergehende Änderung handele, da nur die letztgenannte eine staatliche Bei
hilfe sein könne. 

70 Im übrigen sei es nicht richtig, daß die betreffende Maßnahme nur dem PMU 
zugute gekommen sei, da die vom PMU vereinnahmten Beträge später auf seine 
Mitglieder, die Rennvereine, verteilt würden, so daß die betreffende Maßnahme 
jedem von ihnen Nutzen gebracht habe. Daß dem PMU nur ein Teil aller 
französischen Rennvereine angehöre, ändere daran nichts, da das betreffende 
Besteuerungssystem nur für sie gelte. 

71 Die zahlreichen Hinweise der Klägerin auf den Bericht des französischen 
Rechnungshofs von 1987 seien deshalb unerheblich, weil dieser nicht für die Ent
scheidung zuständig sei, ob Steuer- oder steuerähnliche Maßnahmen staatliche Bei
hilfen im Sinne des Artikels 92 Absatz 1 EG-Vertrag seien. 

72 Die Streithelferin schließt sich der Kommission an und ergänzt, daß die Auffas
sung der Klägerin, die Hilfen für den PMU kämen nur einer beschränkten Zahl der 
an der Pferdezucht in Frankreich Beteiligten zugute, auch deshalb unrichtig sei, 
weil alle Rennvereine die Dienstleistungen dieser Organisation in Anspruch neh
men könnten. 
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